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Verordnung
über Gebühren für Amtshandlungen der Behörden des
Bundes beim Vollzug des Umweltinformationsgesetzes
(Umweltinformationsgebührenverordnung – UlGGebV)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 – BGBl. I S. 3732

Auf Grund des § 10 Abs. 2 des Umweltinformations-
gesetzes vom 8. Juli 1994 (BGBl. I S. 1490) in Ver-
bindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungsko-
stengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821)
verordnet die Bundesregierung:

§ 1
Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen der Behörden des Bundes
auf Grund des Umweltinformationsgesetzes werden
Gebühren erhoben; die gebührenpflichtigen Tatbe-
stände und die Höhe der Gebühren ergeben sich aus
dem anliegenden Gebührenverzeichnis.

(2) Auslagen werden zusätzlich zu den Gebühren
und auch dann erhoben, wenn die Amtshandlung
gebührenfrei erfolgt. Erreichen die Auslagen nicht die
Höhe von fünf Deutsche Mark, werden sie nicht er-
hoben.

§ 2
Gebührenermäßigung

Die Behörden können insbesondere, wenn dies aus
Billigkeitsgründen geboten erscheint und die ge-

währten Informationen keinen wirtschaftlichen Wert
besitzen, die Höhe der Gebühren innerhalb des vor-
gegebenen Rahmens ermäßigen.

§ 3
Rücknahme von Anträgen

Wird ein Antrag auf Vornahme der Amtshandlung
zurückgenommen, nachdem mit der sachlichen Be-
arbeitung begonnen, die Amtshandlung aber noch
nicht beendet ist oder wird ein Antrag aus anderen
Gründen als wegen Unzuständigkeit abgelehnt, oder
wird eine Amtshandlung zurückgenommen oder
widerrufen, ermäßigt sich die vorgesehene Gebühr
um ein Viertel; sie kann bis zu einem Viertel der vor-
gesehenen Gebühr ermäßigt oder es kann von ihrer
Erhebung abgesehen werden, wenn dies der Billig-
keit entspricht.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.


